
Vordruck für die Wahl der freiwilligen Zuwendung 
von 2 Promille der IRPEF zugunsten der politischen Parteien 

Steuerjahr 2013

(Artikel 12, Absatz 3-bis, des Gesetzesdekrets Nr. 149 vom 28 Dezember 2013, 
mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz Nr. 13 vom 21. Februar 2014)

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN

Vorbemerkung
Das Gesetzesdekret Nr. 149 vom 28. Dezember 2013, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz Nr. 13 vom
21. Februar 2014, schafft die direkte Finanzierung der Parteien ab und führt ein freiwilliges Beitragssystem ein.
Insbesondere hat der Artikel 12 dieses Gesetzesdekrets vorgesehen, dass jeder Steuerpflichtige zwei Promille sei-
ner IRPEF einer politischen Partei zuwenden kann. Die im Vordruck genannten politischen Parteien entsprechen
den in der Liste aufgeführten Parteien, die von der „Garantiekommission für die Satzungen, für die Transparenz und
die Kontrolle der Rechenschaftsberichte der politischen Parteien“ an die Agentur der Einnahmen übermittelt wurde.
Die freiwilligen Zuwendungen von zwei Promille der IRPEF werden ausschließlich aufgrund der Entscheidungen
festgelegt, die von den Steuerpflichtigen bei der Einkommenserklärung bzw. von Steuerpflichtigen, die von der
Vorlage der Erklärung befreit sind, getroffen wurden, indem sie einen Vordruck mit der Liste der anspruchsberechtig-
ten Parteien ausgefüllt haben. Im Jahr 2014 kann die Wahl nur unter Verwendung des vorliegenden Vordrucks
getroffen werden, der entsprechend den nachstehend erläuterten Modalitäten auf Papier oder telematisch einge-
reicht werden kann.

Wo der Vordruck erhältlich ist 
Der Vordruck und die entsprechende Anleitung können unentgeltlich von den Internetseiten der Agentur der
Einnahmen (www.agenziaentrate.gov.it) und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (www.finanze.gov.it)
heruntergeladen und ausgedruckt werden. Der Vordruck ist auch auf anderen Internetseiten erhältlich, vorausge-
setzt, er weist dieselben Merkmale des auf der Internetseite der Agentur der Einnahmen veröffentlichten Vordrucks
auf und gibt die Herkunftsseite sowie die Hinweise auf die Genehmigung des Vordrucks an.

Wer den Vordruck benutzen kann
Den Vordruck zur freiwilligen Zuwendung von zwei Promille der IRPEF zugunsten der politischen Parteien können die
Steuerpflichtigen verwenden, die die Einkommenserklärung Vordruck 730/2014 oder den Vordruck Unico natürliche
Personen 2014 vorlegen bzw. die Steuerpflichtigen, die zwar Inhaber von Einkommen sind, aber von der
Erklärungspflicht befreit sind. 
Diese Wahl bringt keine höheren Steuern mit sich.

Inhalte des Vordrucks
Der Vordruck enthält die Datenschutzinformation über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und besteht
ansonsten aus zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt sind die meldeamtlichen Daten des Steuerpflichtigen anzuge-
ben, der die freiwillige Zuwendung durchführt, im zweiten Abschnitt befinden sich die Kästchen mit den politischen
Parteien, denen für die Zuwendung zugelassen sind.

Vorlage des Vordrucks
Der Vordruck kann folgendermaßen telematisch übermittelt oder auf Papier übergeben werden:
• über den direkten telematischen Kanal durch den einzelnen Steuerpflichtigen (unter Benutzung der telematischen

Dienste der Agentur mit Hilfe des PIN-Codes);
• in einem normalen Briefumschlag an den Steuersubstituten, der Steuerbeistand leistet, an die mit der telemati-

schen Übermittlung der Steuererklärungen im Sinne von Artikel 3, Absatz 3, des Dekrets des Präsidenten der
Republik Nr. 322 vom 22. Juli 1998 beauftragen Rechtssubjekte (Steuerbeistandszentren oder andere
Vermittlungsstellen) oder bei den Postämtern; die versiegelten und an den Verschlussstellen vom Steuerpflichtigen
unterzeichneten Briefumschläge müssen die Aufschrift „Scelta per la destinazione volontaria del due per mille
dell’Irpef“ („Wahl der freiwilligen Zuwendung von zwei Promille der IRPEF“), die Steuernummer, den Zu- und
Vornamen des Steuerpflichtigen tragen.

Die Steuerpflichtigen, die eine gemeinsame Erklärung vorlegen, müssen die Vordrucke für die Zuwendung von zwei
Promille in zwei getrennten Umschlägen einreichen.

Fristen für die Abgabe oder telematische Übermittelung des Vordrucks
Die Steuerpflichtigen einschließlich der von der Erklärungspflicht Befreiten müssen den Vordruck innerhalb der nor-
malen Fristen vorlegen, die für die Steuererklärungen gelten, und in jedem Fall innerhalb der Frist für die telemati-
sche Übermittlung des Vordrucks Unico natürliche Personen 2014.

Ausfüllen des Vordrucks
Der Steuerpflichtige, der eine natürliche Person ist, muss im Abschnitt mit den meldeamtlichen Daten Folgendes
angeben: seine Steuernummer, den Zunamen (für die Frauen ist auch der Mädchenname einzutragen), den
Vornamen, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die Geburtsgemeinde (oder den ausländischen Geburtsstaat) sowie
die Abkürzung der Provinz.
Um die Wahl zu treffen, muss der Steuerpflichtige seine Unterschrift ausschließlich in einem einzigen Feld tätigen.
Falls der Vordruck vom Steuerpflichtigen mit Hilfe der von Agentur der Einnahmen bereitgestellten Software und
unter Verwendung seines PIN-Codes übermittelt wird, erfolgt die Wahl durch ein grafisches Zeichen.


